
hogaAktiv ist das offizielle Organ des 
Hotel- und Gaststättenverband Berlin e. V.

  AUFLAGE  2.000 EXEMPLARE   je Ausgabe

Erscheinungsweise monatlich, 11 Ausgaben jährlich
 davon 6 Print und 11 Online
 Doppelausgabe Juli/August

Vertrieb ca. 90 % Hauptstadtregion 
 und ca. 10 % bundesweit

Heftformat DIN A4 hoch 210 x 297 mm

Satzspiegel 180 x 255 mm

Spaltenbreite 3 Spalten á 57 mm, 2 Spalten á 87,5 mm 

Druckverfahren 4/4-farbig Offsetdruck

Verarbeitung 2-Klammer-Rückstichheftung

Anzeigenschluss siehe Terminplan

  KONTAKT ANZEIGEN
Telefon 030 - 43 777 82 - 20

Telefax 030 - 43 777 82 - 22

E-Mail Anzeigen@raz-verlag.de

Druckvorlagen Druckdaten@raz-verlag.de

Internet www.raz-verlag.de

  HERAUSGEBER 
Herausgeber  Hotel- und Gaststättenverband Berlin e. V.
 Keithstraße 6  ·  10787 Berlin
 Telefon: 030. 3180480
 Telefax: 030. 31804828
 www.dehoga-berlin.de

  VERLAG
Verlag 

Neuer Verlag + RAZ Verlag und Medien GmbH
Kontaktdaten Am Borsigturm 15  ·  13507 Berlin
ab 1. Januar 2021 Telefon 030 - 43 777 82 - 0
 Telefax 030 - 43 777 82 - 22
 E-Mail info@raz-verlag.de
 Internet www.raz-verlag.de

Geschäftsführer  Tomislav Bucec

  DRUCKDATENINFOS
Dateiformat PDF/X-3:2002, Kompatibilität:  
 Acrobat 4.0 / PDF-Standard 1.3
 Andere Formate  nach Absprache
Druckstandard Prozessstandard Offsetdruck ISO
Bildauflösung 250-300 dpi, Strich max. 1.270 dpi,  
 min. Linienstärke: 0,25 pt
Schriften Schriften bitte einbetten 
 oder in Pfade umwandeln 
Proofs Sollte ein farbverbindlicher Abdruck 
 ihrer Anzeige gewünscht sein, senden
 sie den Proof bitte an den Verlag. 
  

KURZ-CHARAKTERISTIK
hogaAktiv ist das offizielle Organ des Hotel- und Gaststätten-
verband Berlin e. V.

hogaAktiv bietet journalistisch fundierte Inhalte und branchen-
interne News im lesefreundlichen Stil und Layout.

hogaAktiv ist die Informationsplattform für alle Gastgeber in 
Berlin wie zum Beispiel: Hoteldirektoren, Geschäftsführer, Inha-
ber, F & B Manager.

hogaAktiv ist die praxisbezogene Informationsquelle für Hotels, 
Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Kantinen, Caterer, Clubs, 
Bars und Cafés in Berlin und dem Umland.

hogaAktiv liefert die Informationen, die ein Hotelier und Gas-
tronom für seinen Erfolg benötigt. Die Bandbreite reicht dabei 
von Branchen- und Wirtschaftsnews bis hin zu aktuellen Trends, 
Produkten und Dienstleistungen sowie praxisorientierten Fach–
themen.
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Anzeigen-Preisliste Nr. 01 
gültig ab 01.01.2021

  ANZEIGENPREISE & FORMATE PRINT              (bei Anzeigen im Anschnitt bitte 3 mm Beschnitt einplanen)                                

Format Satzspiegel  
B x H in mm

mit Anschnitt  
B x H in mm

1 Ausgabe 
Preis je Heft

2 Ausgaben
Preis je Heft

4 Ausgaben
Preis je Heft

6 Ausgaben
Preis je Heft

1/1 Seite 180 x 255 210 x 297 2.070,00 1.966,50 1.863,00 1.656,00

1/2 Seite quer 180 x 125 210 x 146 1.160,00 1.102,00 1.044,00 928,00

1/2 Seite hoch 87,5 x 255 107,5 x 297 1.160,00 1.102,00 1.044,00 928,00

1/4 Seite hoch 87,5 x 125 --- 620,00 589,00 558,00 496,00

1/4 Seite quer 180 x 60 --- 620,00 589,00 558,00 496,00

1/6 Seite 87,5 x 82 --- 450,00 427,50 405,00 360,00

1/8 Seite hoch 41,5 x 125 --- 360,00 342,00 324,00 288,00

1/8 Seite quer 180 x 32,5 --- 360,00 342,00 324,00 288,00

1/16 Seite quer 87,5 x 27,5 --- 190,00 180,50 171,00 152,00

1/16 Seite hoch 41,5 x 60 --- 190,00 180,50 171,00 152,00

1/32 Seite 41,5 x 27,5 --- 105,00 99,75 94,50 84,00

2+3. Umschlagsseite --- 210 x 297 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.raz-verlag.de/agb.

1/1 Seite

1/2 Seite

1/6 Seite

1/32

1/16 
Seite 1/16 Seite

1/4 Seite

1/4 Seite

1/2 Seite

1/8 Seite

1/8 
Seite

  BEILAGEN    mind. 1 Monat vor Erscheinungstermin  buchbar

Gewicht bis 20g 2.000 Exemplare 1.500,00 €
Höhere Gewichte auf Anfrage, Größe max. 210 x 297 mm 
Anlieferung bis spätestens 14 Tage vor Erscheinen.

VERSANDANSCHRIFT: 
Anlieferadresse für Beilagen bitte beim Verlag erfragen.

MUSTERVERSAND: 
Für die Beilagen ist die rechtzeitige Zusendung von jeweils 5 
Mustern an der Verlag mindestens 14 Tage vor Erscheinen erfor-
derlich. Bitte Muster an den Verlag unter folgender Angabe :
hogaAKTIV, Ausgabe XY

Die Preise für Sonderformate erhalten Sie auf Anfrage.

  RABATTE
 Bei Abnahme innerhalb eines Inserationsjahres – Beginn mit 
Erscheinen der ersten Anzeige. 
Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.

 2 Anzeigen 5%
 4  Anzeigen  10%
 6 Anzeigen 20%

 ZUSCHLÄGE
Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftrags-
voraussetzung sind, bedingen einen Aufschlag von 15%

  GESTALTUNG IHRER ANZEIGE
Wir übernehmen gern für Sie die Gestaltung Ihrer Druckvorlage. 
Die Abrechnung erfolgt nach Absprache/Aufwand.
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Anzeigen-Preisliste Nr. 01 
gültig ab 01.01.2021

  VISITENKARTEN-WERBEAKTION   HALF COVER

  WEITERE SONDERFORMATE              auf Anfrage

PRODUKTBESCHREIBUNG:

• jährlich zweimalige Versendung (März und September)

• Visitenkarten als Beilage, perforiert zum Heraustrennen

• max. 10 oder 20 Visitenkarten im Format 85 x 55 mm  
 (zzgl. 3mm Beschnitt)

• Papier: Karton mit Grammatur 300 g/m²

IHRE VISITENKARTE:

• langfristige Präsenz bei Berliner Hoteliers und Gastronomen

• hohe Aufmerksamkeit durch Karton mit Heftung in Heftmitte

• Nutzung Rückseite möglich (z. B. für ein Foto)

• Nutzung Ihrer Visitenkarte als Vorlage

ERSCHEINUNGSTERMINE MÄRZ UND SEPTEMBER 

PREISE 
einmalige Buchung
März oder September je Visitenkarte 550,00 €

zweimalige Buchung
März und September je Visitenkarte 360,00 €

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Half Cover ist eine DIN-A4-
Anzeige, um den Bund der 
Zeitschrift mittig gefalzt und 
außen angeheftet. 
Der Anzeigenkunde erhält ca. 
3 halbe Seiten Werberaum 
wobei die „erste“ halbe Seite 
das Titelblatt der Zeitschrift 
überdeckt. Der Zeitschrif-
ten-Titel bleibt dabei weiterhin 
sichtbar. Dem Anzeigenkun-
den stehen die  Innenseiten 
für Produktinformationen zur 
Verfügung. Eine Überdeckung 
der 4. Umschlagseite ist nicht 
möglich.

Titelseite außen Titelseite innen Innenseite U4

210 mm

105 mm 
breit 

x 
297 mm 

hoch

29
7 

m
m

210 mm

105 mm 
breit 

x 
297 mm 

hoch

210 mm

29
7 

m
m

105 mm 
breit 

x 
245 mm 

hoch

Grau: nutzbare Fläche (alle Maße zzgl. 3 mm Beschnitt)

Preis je Ausgabe  2.600,00 €

  TERMINE 2021                                   (bei den blau markierten Terminen handelt es sich ausschließlich um Online-Ausgaben )

Ausgabe 
Heft

Erscheinungs- 
monat Print und/oder online Erscheinungs-

 termin
Anzeigen  - 
schluss

Druck- 
 unterlagen

01 Januar nur online Mi, 27.01.2021 Mo, 04.01.2021 Mo, 11.01.2021

02 Februar nur online So, 07.03.2021 Do, 04.02.2021 Fr, 12.02.2021

03 März Print+online Do, 01.04.2021 Mo, 08.03.2021 Di, 16.03.2021

04 April Print+online Mi, 28.04.2021 Mi, 31.03.2021 Mo, 12.04.2021

05 Mai nur online Sa, 29.05.2021 Mo, 03.05.2021 Di, 11.05.2021

06 Juni Print+online Sa, 26.06.2021 Mi, 02.06.2021 Do, 10.06.2021

07/08 Juli/August Print+online Di, 31.08.2021 Do, 05.08.2021 Fr, 13.08.2021

09 September Print+online Di, 28.09.2021 Do, 02.09.2021 Fr, 10.09.2021

10 Oktober nur online Do, 28.10.2021 Mo, 04.10.2021 Di, 12.10.2021

11 November nur online Di, 30.11.2021 Do, 04.11.2021 Fr, 12.11.2021

12 Dezember Print+online Di, 21.12.2021 Do, 25.11.2021 Fr, 03.12.2021

file:Q:\%2B%20Mediadaten%20Verkaufshilfen\%23%20in%20Arbeit\%23alt\hoga%202018\VIKA%20Au%C3%9Fen.pdf


Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der RAZ Verlag und Medien GmbH (Verlag)
1. Definitionen
1.1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfol-
gend „AGB“) ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die terminierte 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel wie z. B. 
Beilagen (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) eines Werbungstrei-
benden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Auftraggeber“ be-
zeichnet) in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
1.2 „Abschluss“ im Sinne der AGB ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber 
über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Auftragge-
ber gemäß der in der Preisliste veröffentlichten Rabatte, wobei die jeweiligen Veröf-
fentlichungen erst aufgrund des Abrufs des Auftraggebers erfolgen.
1.3 „Anzeigen“ und „Abschlüsse“ werden im Folgenden zusammen als „Verträge“ 
bezeichnet.

2. Geltungsbereich
2.1 Für alle Verträge zwischen dem Verlag und Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gelten aus-
schließlich nachfolgende AGB.
2.2 Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers akzeptieren wir nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich wider-
sprechen oder den Vertrag in Kenntnis abweichender Bedingungen des Auftragge-
bers vorbehaltlos durchführen, es sei denn, wir haben deren Geltung ausdrücklich 
schriftlich akzeptiert. Unsere Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verträge 
mit dem Auftraggeber, auch wenn wir die Geltung nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbaren.

3. Kommunikation, Mitteilungen
3.1 Der Auftraggeber hat spätestens bei Abschluss eines Vertrages eine Adresse für 
elektronische Post (E-Mail-Adresse) anzugeben, deren technische Funktionsfähigkeit 
er bis zum endgültigen Abschluss der Vertragsdurchführung gewährleistet. Diese 
E-Mail-Adresse gilt bis auf Widerruf oder Änderungsmitteilung durch den Auftrag-
geber auch für künftige Aufträge.
3.2 Mitteilungen des Verlages, die per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse 
erfolgen, gelten nach ihrer Absendung als beim Auftraggeber zugegangen, soweit 
dieser Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher 
gilt dies nur, soweit die Erklärung nicht von besonderer / elementarer Bedeutung 
ist. Dies gilt auch für Rechnungen im Sinne von § 14 UstG / Ziffer 12.6 dieser AGB.
3.3 Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass eine an ihn abgesendete 
Mitteilung aus Gründen, die außerhalb seiner Sphäre liegen, nicht bei ihm einge-
gangen ist. Für Übertragungsfehler steht der Verlag nur ein, wenn deren Ursache in 
ihrer Sphäre begründet ist.
3.4 Der Verlag ist regelmäßig nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf fehlende, fal-
sche oder nicht funktionsfähige E-Mail-Adressen hinzuweisen.

4. Anzeigenabruf
4.1 Anzeigen sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss zur Veröffentli-
chung abzurufen, soweit kein Termin oder eine abweichende Abruffrist für die Ver-
öffentlichung vereinbart ist.
4.2 Bei Abschlüssen ist, soweit nicht anders vereinbart, der gesamte Abschlussver-
trag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröf-
fentlicht wird. Wird die erste Anzeige später als ein Jahr nach Vertragsschluss veröf-
fentlicht, ist der Abschlussvertrag innerhalb von zwei Jahren nach Veröffentlichung 
der ersten Anzeige abzuwickeln.
4.3 Der Verlag ist verpflichtet, die Veröffentlichung binnen einer Frist von innerhalb 
der nächsten drei Ausgaben nach einem Abruf in der vereinbarten Art und Weise 
vorzunehmen. Der Verlag bemüht sich nach bestem Wissen, die Druckvorlage vor-
lagengetreu wiederzugeben. Voraussetzung zur farbverbindlichen Wiedergabe ist 
die rechtzeitige Bereitstellung von zertifizierten Proofs nach dem jeweiligen aktu-
ellen technischen Stand bzw. den Vorgaben des Verlags. Anfallende Kosten trägt 
der Auftraggeber. Der Auftraggeber stellt die zertifizierten Proofs unaufgefordert 
zur Verfügung.

5. Erstattung von Nachlässen und Rabatten
Werden einzelne oder mehrere Abrufe im Rahmen eines Abschlusses aus Umstän-
den nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag 
zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

6. Errechnung der Abnahmemengen/Größenberechnung
6.1 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem 
Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6.2 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der 
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

7. Druckvorlagen
7.1 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und die einwandfreie Beschaf-
fenheit der Druckvorlagen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Die Druckvor-
lagen müssen dem Format bzw. den technischen Vorgaben des Verlags entsprechen. 
Bei erkennbar ungeeigneten oder beschädigten Druckunterlagen wird der Verlag 
den Auftraggeber informieren. Der Verlag ist berechtigt, nach billigem Ermessen 
technische Veränderungen vorzunehmen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Druckun-
terlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit sowie inhaltlich zu prüfen.
7.2 Druckvorlagen sind schriftlich oder ggf. digital zu übermitteln. Für Übermitt-
lungsfehler bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Terminänderungen oder 
Textkorrekturen trägt allein der Auftraggeber die Verantwortung. Bei digitaler Über-
mittlung ist der Auftraggeber verpflichtet, die Dateien frei von Viren und sonstigen 
Schadensquellen zu liefern. Er hat geeignete Schutzprogramme nach dem neuesten 
Stand der Technik zu verwenden. Für alle Schäden aus der Übermittlung digitaler 
Dateien haftet der Auftraggeber. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Dateien zu öffnen, 
bei denen der Verdacht auf eine Schadensquelle besteht, sondern ist in diesem Falle 
berechtigt, diese Dateien zu löschen. Der Verlag wird den Auftraggeber entspre-
chend informieren.
7.3 Übernimmt der Verlag auf Wunsch des Auftraggebers die Anfertigung von 
Druckvorlagen, Entwürfen, Repros, Lithos oder Satzarbeiten oder nimmt er vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen vor, sind die Kosten von 
dem Auftraggeber zu tragen.
7.4 Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages weiterverarbeitet werden.
7.5 Druckvorlagen werden an den Auftraggeber nur dann zurückgesandt, wenn der 
Auftraggeber die Rücksendung spätestens bei Einlieferung an den Verlag schriftlich 
verlangt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

8. Auftragsdurchführung
8.1 Die Veröffentlichung erfolgt entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen. 
Der Verlag wird sich bemühen, etwaige über die vertraglichen Vereinbarungen hin-
ausgehenden Wünsche des Auftraggebers, etwa in Bezug auf den Veröffentlichungs-
termin oder die Platzierung in der Druckschrift, zu berücksichtigen, ohne dass ein 
diesbezüglicher Anspruch des Auftraggebers besteht. Ein verbindlicher Anspruch 
des Auftraggebers auf Wahl einer Platzierung bedarf ausdrücklicher Vereinbarung, 
die einen Platzierungszuschlag von mind. 15 % voraussetzt.
8.2 Termin- und Platzvorschriften des Auftraggebers sind unverbindlich, soweit 
nicht ein solches einseitiges Bestimmungsrecht des Auftraggebers ausdrücklich ver-
einbart ist. Der Verlag ist nicht verpflichtet, derartige Anzeigenaufträge und Abrufe 
auszuführen, nach denen die Anzeige nur in bestimmten Heftnummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erfolgen darf. Der Verlag 
wird den Auftraggeber, sofern der Auftrag rechtzeitig eingeht, nach Möglichkeit vor 
Anzeigenschluss informieren, wenn der Auftrag wegen der Termin- bzw. Platzvor-
schrift nicht bzw. nicht in dieser Weise ausgeführt wird. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinba-
rung bedarf.
8.3 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkenn-
bar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht.
8.4 Der Verlag behält sich vor, in Ausnahmefällen Anzeigen mit Gutscheinen auch 
Rücken an Rücken zu platzieren.

9. Rechte des Verlages bei Veröffentlichung
9.1 Der Verlag hat das Recht, alle Anzeigen des Auftraggebers auch in elektronischen 
Medien zu veröffentlichen.
9.2 Beilagen-Aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend.

9.3 Der Verlag ist berechtigt, die Veröffentlichung von Anzeigen aufgrund von Ab-
rufen oder Anzeigenaufträgen abzulehnen, wenn der Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt, der Inhalt vom Deutschen Werberat in einem 
Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder die Veröffentlichung nach sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages insbesondere wegen des Inhalts, der Ge-
staltung, der Herkunft oder der technischen Form für den Verlag unzumutbar ist, die 
Anzeige Werbung von Dritten oder solche für Dritte enthält oder sich die Anzeige in 
Bild, Text oder Aufmachung auf die Zeitschrift bezieht. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Die 
Ablehnung der Veröffentlichung einer Anzeige wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

10. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen vorherige schriftliche 
Erklärung der Kostenübernahme durch den Auftraggeber geliefert. Der Auftragge-
ber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist bzw. bei Fehlen einer Frist bis An-
zeigenschluss mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht 
fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

11. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert nur auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch und auf Kosten des 
Auftraggebers nach Veröffentlichung der Anzeige einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegstellen oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

12. Preise und Zahlungsbedingungen
12.1 Preise, Aufschläge und Nachlässe bzw. Rabatte ergeben sich für alle Auftragge-
ber einheitlich aus der im Zeitpunkt des Anzeigenauftrages bzw. des Abrufes gülti-
gen Preisliste des Verlages.
12.2 Liegt zwischen dem Zeitpunkt des Anzeigenauftrages bzw. dem Zeitpunkt des 
Abrufes und der Veröffentlichung der Anzeige ein Zeitraum von mehr als vier Mona-
ten und erhöhen sich während dieser Zeit aufseiten des Verlages die Kostenfaktoren 
für die Veröffentlichung der Anzeige (insbesondere infolge von Tarifabschlüssen, 
Lohnerhöhungen oder Materialpreisanhebungen), sodass der Verlag gezwungen 
ist, seine Preisliste entsprechend anzupassen, ist der Verlag berechtigt, die hieraus 
resultierenden erhöhten Preise gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen.
12.3 Der Verlag gewährt die in der Preisliste bezeichneten Nachlässe bzw. Rabatte 
für alle innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines Auftraggebers. Rabatte 
werden nicht für Unternehmer gewährt, deren Geschäftszweck unter anderem darin 
besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge bzw. Abschlüsse zu 
tätigen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen.
12.4 Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung für Werbeagenturen beträgt 15 % 
und darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 
Werbeagenturen sind verpflichtet, sich mit ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen an die Preisliste des Verlags zu halten. Ein entsprechender Nachweis über die 
Agenturtätigkeit ist dem Verlag vorzulegen.
12.5 Bei Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor Anzeigenschluss ist der Anzei-
genbetrag zu 80 % fällig, bei Stornierung vor dieser Frist werden dem Auftraggeber 
40 % des Anzeigenpreises als außerordentliche Aufwandsvergütung berechnet. Eine 
Stornierung nach Anzeigenschluss ist nicht zulässig. In diesem Fall wird der gesam-
te Anzeigenbetrag berechnet. Die Stornierung von Anzeigen muss schriftlich beim 
Verlag erfolgen. Bei Stornierung von Mehrfachschaltungen vor Ablauf des Anzeige-
nauftrages werden eventuelle Nachlässe, die auf Basis des Vertragsabschlusses einer 
Mehrfachschaltung gewährt wurden, gemäß der aktuell gültigen Anzeigenpreisliste 
nachberechnet. Diese Regelung gilt ebenfalls, wenn zusätzliche kostenlose Inserate 
als Naturalrabatte (z. B. Promotion) vereinbart wurden.
12.6 Rechnungen des Verlages sind sofort zur Zahlung fällig, sofern nicht im Einzel-
fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Der Kunde gerät 
in Verzug, wenn der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fälligkeit 
gezahlt wird. Während des Verzugs sind die Entgeltforderungen des Verlags in Höhe 
des von den deutschen Banken durchschnittlich erhobenen Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens 
bleibt vorbehalten. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass infolge des Verzugs 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Der Mindestzinssatz 
während des Verzugs beträgt 8 Prozentpunkte p. a. über dem jeweiligen Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung eines höheren Schadens 
bleibt vorbehalten.
12.7 Im Falle eines Verzuges des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, wahlweise 
vom Vertrag zurückzutreten oder die weitere Ausführung des laufenden Anzeigen-
auftrages bzw. Abschlusses bis zur vollständigen Bezahlung der Außenstände zu-
rückzustellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung zu verlangen. Die sich 
für den Fall des Verzuges des Auftraggebers aus dem Gesetz ergebenden Ansprüche 
des Verlages bleiben unberührt.
12.8 Zu Beginn einer neuen Geschäftsverbindung oder bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, die 
weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages bzw. Abschlusses von der 
teilweisen oder vollständigen Vorauszahlung aller dem Verlag nach dem Anzeige-
nauftrag zustehenden Beträge abhängig zu machen.
12.9 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbe-
haltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegen-
ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

13. Abtretung, Inkasso
13.1 Der Verlag ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen 
Dritten abzutreten und alle mit dem Auftrag verbundenen kaufmännischen Da-
ten hierzu zu übermitteln. Die Anzeige der Abtretung ist dann auf der Rechnung 
ersichtlich.
13.2 Soweit Forderungen überfällig sind und das kaufmännische Mahnverfahren zu 
keinem Erfolg geführt hat, ist der Verlag bzw. der Abtretungsempfänger berechtigt, 
einen von der zuständigen Stelle zugelassenen Inkassodienst mit der Geltendma-
chung der Forderung zu beauftragen. Ratenzahlungsvergleiche über überfällige 
Forderungen gemäß Satz 1 können wirksam ausschließlich mit dem vom Verlag 
beauftragten Inkassodienst geschlossen werden. Dies gilt darüber hinaus auch für 
alle sonstigen Ratenzahlungsvereinbarungen. Ratenzahlungen auf Forderungen be-
gründen immer eine dauerhafte Zahlungsüberwachung durch den beauftragten In-
kassodienst bis zu ihrer ordnungsgemäßen Erledigung. Nach Auftrag zum Abschluss 
einer Ratenzahlungsvereinbarung oder zur Geltendmachung bzw. Überwachung 
von Forderungen können Zahlungen auf diese Forderungen Schuld befreiend nur 
noch an den vom Verlag beauftragten Inkassodienst geleistet werden. Die für die 
Tätigkeit des Inkassodienstes anfallenden angemessenen Vergütungen und Sach-
kosten sind in üblicher Höhe vom Auftraggeber zu tragen.

14. Rechte wegen Mängeln
14.1 Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
14.2 Der Auftraggeber hat die Anzeige unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung auf 
etwaige Mängel hin zu überprüfen und, wenn ein Mangel erkennbar ist, diesen dem 
Verlag binnen einer Frist von einer Woche ab Veröffentlichung schriftlich anzuzei-
gen. Versäumt der Auftraggeber die vorgenannte Ausschlussfrist, gilt die Anzeige als 
genehmigt mit der Folge, dass der Auftraggeber seine Mängelrechte verliert.
14.3 Ist die Anzeige mangelhaft, leistet der Verlag Nacherfüllung durch Veröffentli-
chung einer kostenfreien Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde.
14.4 Der Verlag hat das Recht, die Veröffentlichung einer Ersatzanzeige zu verwei-
gern, wenn dies einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhaltes des 
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Miss-
verhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht oder dies für den 
Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist, wobei insbesondere die 
Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen ist. Der Anspruch des Auftraggebers 
beschränkt sich in diesem Fall auf eine angemessene Minderung des Entgelts.
14.5 Lässt der Verlag eine ihm für die Veröffentlichung der Ersatzanzeige gesetzte 
angemessene Frist verstreichen, verweigert der Verlag die Veröffentlichung einer 
Ersatzanzeige, ist diese unzumutbar oder schlägt die Nacherfüllung fehl, weil z. B. 
die veröffentlichte Ersatzanzeige erneut mangelhaft ist, kann der Auftraggeber die 
weiteren gesetzlichen Mängelrechte (insbesondere Minderung, Rücktritt) geltend 
machen. Ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag und ein Anspruch auf Schadensersatz 
anstatt der Leistung besteht nicht, wenn der Mangel nur unerheblich ist. Im Übrigen 
bestehen Ansprüche auf Schadensersatz wegen Mängeln nur nach Maßgabe der 
Bestimmungen in Ziffer 15.

14.6 Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängeln beträgt 
ein Jahr nach Veröffentlichung der Anzeige. Abweichend gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln sowie für Ansprü-
che wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels.
14.7 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzei-
gen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie mehr als 30 % beträgt. Gibt der Verlag dem Auftraggeber bei Abschlüssen 
ein Absinken der Auflage von mehr als 30 % zur Kenntnis, ist der Auftraggeber zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall sind Preisminderungsansprüche für 
zukünftige Ausgaben ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber das Ab-
sinken der Auflage so rechtzeitig zur Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erschei-
nen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

15. Haftung
15.1 Der Verlag haftet – bei Vorliegen der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen – 
unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
15.2 Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur bei Verletzung einer Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflicht). Im Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, 
gleich aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Ver-
schulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen.
15.3 Sofern der Verlag entsprechend vorstehenden Absätzen für fahrlässiges Ver-
halten haftet, ist die Haftung auf den Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen der 
Verlag nach den bei Vertragsschluss bekannten Umständen typischerweise rechnen 
musste.
15.4 Der Verlag haftet bei einfacher Fahrlässigkeit höchstens bis zu einem Betrag in 
Höhe des Gesamtvolumens des Anzeigenauftrages.
15.5 Eine Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Ein-
sparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter ist im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
15.6 Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht, sofern 
der Verlag eine Garantie übernommen hat, für Schäden, die nach dem Produkthaf-
tungsgesetz zu ersetzen sind, sowie für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
15.7 Vorstehende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten auch zugunsten 
der Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen des Verlags und sonstiger Dritter, derer sich der 
Verlag zur Vertragserfüllung bedient.

16. Rechtsgarantie und Rechtseinräumung
16.1 Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforder-
lichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- 
und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Der Auftraggeber haftet 
für alle Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund pres-
serechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem Inhalt der 
Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung ergeben können. Er stellt den Verlag 
im Rahmen des Anzeigenauftrages bzw. Abschlusses von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die von diesen gegen den Verlag im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
der Anzeigen geltend gemacht werden. Der Auftraggeber stellt den Verlag diesbe-
züglich zudem von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei. Der Auf-
traggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung 
zu tragen, die aufgrund der Veröffentlichung der Anzeige veranlasst ist, und zwar 
nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Schließlich ist der Auftraggeber 
verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen 
bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen und über Unterlas-
sungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im Hinblick auf Rechte Dritter 
unverzüglich schriftlich zu informieren.
16.2 Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Wer-
beanzeigen in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erfor-
derlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, 
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, 
öffentlichen Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, Bear-
beitung und Umgestaltung, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchfüh-
rung des Auftrages notwendigen Umfang. Die vorgenannten Rechte werden in allen 
Fällen räumlich unbegrenzt übertragen.

17. Datenschutz
17.1 Die im Wege der Geschäftsanbahnung aufgenommenen und die zur Auftrags-
durchführung notwendigen Daten werden beim Verlag in elektronischer Form 
gespeichert. Er ist berechtigt, die Daten weiter zu verarbeiten und im Rahmen der 
Bearbeitung schriftliche Auszüge daraus anzufertigen. Der Verlag ist berechtigt, 
zum Zwecke der Vertragsdurchführung gespeicherte personenbezogene Daten 
an Dritte, insbesondere Kreditinstitute, Kreditschutzorganisationen Factoring- und 
Inkassounternehmen, weiterzugeben, soweit dies zur Auftragsabwicklung oder 
zur Sicherung seiner berechtigten Interessen erforderlich ist und schutzwürdige 
Belange des Auftraggebers dadurch nicht unangemessen beeinträchtigt werden. 
Eine Weitergabe erfolgt auch im jeweils notwendigen Umfang an Dritte, die mit 
der Auftragsdurchführung, der Aussendung und Entgegennahme von Post, mit Te-
lekommunikationsdienstleistungen oder Aufgaben der Marktforschung beauftragt 
sind. Der Verlag löscht personenbezogene Daten auf Wunsch des Berechtigten. Im 
Falle von Daten, die im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
elektronisch gespeichert sind, findet die Löschung nach Ablauf der durch Rechts-
vorschriften bestimmten Mindestaufbewahrungsfristen statt. Daten, die zur Rechts-
verfolgung benötigt werden, werden gelöscht, nachdem das berechtigte Interesse 
an ihrer Speicherung endet. 
17.2 Der Verlag ist berechtigt, zum Zwecke der Prüfung der Bonität bei der Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, (Bür-
gel) oder der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg5, 65201 Wiesbaden (SCHUFA) 
Auskünfte über personenbezogene Daten des Auftraggebers einzuholen und zu 
verarbeiten, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und 
schutzwürdige Belange des Auftraggebers dadurch nicht unangemessen beein-
trächtigt werden. Die hierbei übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem 
Zweck genutzt und verarbeitet. Der Auftraggeber kann bei Bürgel oder SCHUFA 
Auskunft über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Zum Zweck der 
Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertrags-
verhältnisses werden Wahrscheinlichkeitswerte erhoben oder verwendet, in die un-
ter anderem Anschriftendaten einfließen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand
18.1 Der Anzeigenauftrag und Abschluss sowie die vorliegenden AGB unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
18.2 Ausschließlicher Erfüllungsort für alle Pflichten des Auftraggebers ist der Sitz 
des Verlages.
18.3 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist als ausschließlicher Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.
18.4 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftrag-
geber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

19. Änderung der AGB, Salvatorische Klausel
19.1 Änderungen und Ergänzungen der AGB sowie Nebenabreden bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Abbedingung dieser Schriftformklausel.
´19.2 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksa-
men Bestimmung werden die Parteien eine wirksame Bestimmung treffen, die den 
AGB im Ganzen sowie den vertraglichen Absprachen in tatsächlicher, rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahekommt. Ebenso ist zu verfahren, wenn die 
AGB eine Lücke aufweisen sollten.
19.3 Diese AGB treten zum 01.01.2021 in Kraft. Vorherige AGB treten mit Ablauf des 
31.12.2020 außer Kraft.

Fassung vom 28.12.2020


